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Entgeltpunkte aus dem Z usch lag an Entgeltpunkten für lang
jährige Versicherung (sog. G rundrenten-Entgeltpunkte) sind 
auch in der Anw artschaftsphase im W ertausgleich bei der 
Scheidung regelmäßig ausgleichsreif................................................ 205

a) D ie Bestellung eines W ohnungsrechts am eigenen G ru n d 
stück  ist zulässig.
b) Sind G rundstückseigentüm er und W ohnungsberechtigter 
personenidentisch, sei es durch eine anfängliche Bestellung 
des W ohnungsrechts als Eigentüm errecht, sei es durch eine 
nachträgliche (W ieder-)Vereinigung von W ohnungsrecht und 
E igentum  in einer Person (§ 889 B G B ), m uss sich der W oh- 
nungsberechrigte für die Pfändung so  behandeln lassen, als 
habe er es gestattet, die A usübung des W ohnungsrechts einem 
anderen zu überlassen; infolgedessen ist eüi Eigentüm erw oh
nungsrecht stets pfändbar.
c) A ufgrund der P fändbarkeit fällt das Eigentüm erw oh
nungsrecht bei Insolvenz des w ohnungsberechtigten G ru n d 
stückseigentüm ers in die Insolvenzm asse. D er Insolvenzver
walter ist befugt, im Rahmen der Verw ertung die Lösch u n g
des W ohnungsrechts zu bew illigen................................................... 214

a) M ehrstaater mit sow ohl deutscher als auch iranischer 
Staatsangehörigkeit fallen nicht in den persönlichen A n w en 
dungsbereich des deutsch-iranischen N iederlassungsabkom 
mens.
b) Ist unter deutschem  Sachrecht als A bstam m ungsstatut bei 
der A nw endung von § 1592 Nr. 1 B G B  die Frage zu klären, 
ob der Vaterschaftsprätendent zum Zeitpunkt der G ebu rt mit 
der M utter verheiratet war, wird die Vorfrage nach der for
mellen und materiellen W irksam keit dieser Ehe grundsätzlich 
selbständig angeknüpft und richtet sich daher nach dem  von 
Art. 11 E G B G B  und Art. 13 E G B G B  berufenen Sachrecht.
c) Stellt sich in diesem  Zusam m enhang bei der Prüfung von 
Ehehindernissen die weitere Vorfrage nach dem Fortbestan d  
der früheren Ehe eines der beiden Verlobten, wird diese 
grundsätzlich unselbständig angeknüpft, d.h. aus der Sicht der 
Rechtsordnung (emschließlich ihres K ollisionsrechts) beant
w ortet, deren Sachrecht über die materiellen Voraussetzungen 
für die w irksam e Eingehung der neuen Ehe entscheidet.
d) K om m t es dabei auf die w irksam e A uflösung der Vorehe 
eines Verlobten durch eine im A usland durchgeführte Sch ei
dung an, ist eine solche Scheidung nur dann beachtlich, wenn 
sie in D eutschland im  Verfahren vor der Landesjustizverw al- 
rung nach § 107 F am F G  anerkannt w orden ist; insoweit w ird 
das kollisionsrechtliche Verw eisungsergebnis vom verfahrens
rechtlichen Anerkennungserfordernis überlagert.
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e) Leidet die Ehe nach beiden durch A rt. 13 Abs. I E G B G B  
berufenen H eim atrechtsordnungen der Verlobten unter dem 
M angel der D oppelehe, bestim m t sich die Fehlerfolge grund
sätzlich nach dem ärgeren Recht, d.h. nach dem  Recht, wel
ches die schärferen Rechtsfolgen an die M angelhaftigkeit der 
Ehe knüpft. Ausnahm sw eise kann im Einzelfall eine wertende 
K orrektur durch H eranziehung des milderen Rechts, d.h. des 
Rechts, welches an den M angel der D oppelehe die am w enigs
ten schädlichen Rechtsfolgen für die bigam ische Ehe knüpft, 
geboten sein, wenn die A nw endung der strengeren Fehlerfolge 
zu einem Ergebnis führt, w elches keiner der beiden beteiligten 
Rechtsordnungen bei deren isolierter Betrachtung entspricht.
f) Besteht infolge einer D oppelehe der M utter nach § 1592
Nr. 1 B G B  eine Vaterschaftsverm urung für zwei Ehemänner, 
ist § 1593 Satz 3 B G B  analog anzuwenden, so dass die Vater
schaft dem Ehem ann der späteren Ehe zugeordnet w ird .........

a) In »M assenverfahren« führen -  jedenfalls bei Personeni
dentität auf Kläger- oder Beklagtenseite -  Verzögerungen, die 
durch die Ü berlänge eines Pilotverfahrens begründet sind, in 
den davon abhängigen, zurückgestellten Verfahren regelmäßig 
nicht zu gesondert entschädigungspflichtigen immateriellen 
N achteilen. Insow eit kann sich der Betroffene nicht au f die 
Verm utung des § 198 Abs. 2 Satz 1 G V G  berufen.
b) D erartige Verzögerungen sind vielm ehr bei der Prüfung ei
ner Erhöhung des Regelsatzes nach § 198 Abs. 2 Satz 4 G V G  
in dem das Pilotverfahren betreffenden Entschädigungsver
fahren zu berücksichtigen.
c) Ein gesonderter Entschädigungsanspruch nach § 198
A bs. 1 Satz 1, A bs. 2 Satz 1 G V G  kom m t nur in Betracht, 
wenn die durch das Pilotverfahren verursachte Verzögerung 
eines zuriickgestellten Verfahrens über die mit dieser überlan
gen Verfahrensdauer typischerweise verbundenen Folgen hi
nausgehende, besondere entschädigungsrelevante (psychische 
oder physische) Ausw irkungen fü r den Betroffenen harte, die 
er allerdings konkret geltend machen m uss..................................
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